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Vorlagefragen 

1. Sind die Richtlinien 2004/83/EG ( 1 ), 2005/85/EG ( 2 ) und 
2003/9/EG ( 3 ) so auszulegen, dass sie einen Mitgliedstaat, 
der vorsieht, dass ein Ausländer, der „so sehr an einer 
Krankheit leidet, dass sie eine tatsächliche Gefahr für sein 
Leben oder seine körperliche Unversehrtheit oder eine tat
sächliche Gefahr einer unmenschlichen oder erniedrigenden 
Behandlung darstellt, wenn in seinem Herkunftsland … 
keine angemessene Behandlung vorhanden ist“, Anspruch 
auf subsidiären Schutz im Sinne von Art. 15 Buchst. b 
der Richtlinie 2004/83/EG hat, verpflichten, 

— einen Rechtsbehelf mit aufschiebender Wirkung gegen 
die behördliche Entscheidung vorzusehen, mit der das 
Aufenthaltsrecht und/oder der subsidiäre Schutz versagt 
und das Verlassen des Staatsgebiets angeordnet werden, 

— bis zu einer Entscheidung über den Rechtsbehelf gegen 
diese behördliche Entscheidung andere als medizinische 
Grundbedürfnisse des Rechtsbehelfsführers im Rahmen 
seiner Sozialhilfe- oder Aufnahmeregelung zu befriedi
gen? 

2. Falls dies verneint werden sollte: Verpflichtet die Charta der 
Grundrechte und insbesondere ihre Art. 1 bis 3 (Würde des 
Menschen, Recht auf Leben und Unversehrtheit), ihr Art. 4 
(Verbot unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung), 
ihr Art. 19 Abs. 2 (Recht, nicht in einen Staat abgeschoben 
zu werden, in dem das ernsthafte Risiko einer unmensch
lichen oder erniedrigenden Behandlung besteht), ihre Art. 20 
und 21 (Gleichheit und Nichtdiskriminierung im Verhältnis 
zu anderen Personengruppen, die subsidiären Schutz be
antragen) und/oder ihr Art. 47 (Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf) den Mitgliedstaat, der die Richtlinien 
2004/83/EG, 2005/85/EG und 2003/9/EG umsetzt, einen 
Rechtsbehelf mit aufschiebender Wirkung und die Befriedi
gung der oben in Frage 1 aufgeführten Grundbedürfnisse 
vorzusehen? 

( 1 ) Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über Mindest
normen für die Anerkennung und den Status von Drittstaatsange
hörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die 
anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt 
des zu gewährenden Schutzes (ABl. L 304, S. 2). 

( 2 ) Richtlinie 2005/85/EG des Rates vom 1. Dezember 2005 über Min
destnormen für Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Zuerkennung 
und Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft (ABl. L 326, S. 13). 

( 3 ) Richtlinie 2003/9/EG des Rates vom 27. Januar 2003 zur Festlegung 
von Mindestnormen für die Aufnahme von Asylbewerbern in den 
Mitgliedstaaten (ABl. L 31, S. 18). 
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Christianos) 

Andere Partei des Verfahrens: Europäische Kommission 

Anträge 

Die Rechtsmittelführerin beantragt, 

— den Beschluss des Gerichts vom 9. September 2013 in der 
Rechtssache T-489/12 aufzuheben; 

— die Rechtssache an das Gericht zur Entscheidung in der 
Sache zurückzuverweisen; 

— der Kommission die Kosten aufzuerlegen. 

Rechtsmittelgründe und wesentliche Argumente 

Die Rechtsmittelführerin trägt vor, der Beschluss des Gerichts 
vom 9. September 2013 (T-489/12) enthalte rechtliche Würdi
gungen, die Bestimmungen des Unionsrechts verletzten, und 
wendet sich dagegen mit ihrem Rechtsmittelbegehren. 

Der angefochtene Beschluss sei wegen falscher Auslegung und 
Anwendung des Unionsrechts in Bezug auf den Inhalt des 
Rechtsschutzinteresses, das nach dem Unionsrecht für die Erhe
bung von Feststellungsklagen erforderlich sei, mit denen die 
Verletzung vertraglicher Pflichten festgestellt werden solle, und 
in Bezug auf die Frage, ob das Rechtsschutzinteresse bestehend 
und gegenwärtig sei, aufzuheben.
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